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   Deutsch-Chinesischer Freundschaftsverein   e.V. 
 

 

Ludwigsfelde 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 
Informationsblatt Nr. 62 

 
1.   Jahresabschluss 2019 

 

Am 13. Dezember 2019 fand unser Jahresabschlussfest statt. Erneut konnten wir auf ein erfolgrei-
ches Jahr zurückblicken. Das betraf sowohl unsere thematischen Veranstaltungen sowie auch de-
ren gestiegene Teilnehmerzahlen. Der Vorstand bedankt sich bei allen Referenten. 
 
Der Dank gilt auch der Botschaft der Volksrepublik China sowie dem Chinesischen Kulturzentrum 
für die gewährte Unterstützung. 
Besonders erfreut waren wir über die Teilnahme von Botschaftsrat CHEN Jianyang und des Di-
rektors des Chinesischen Kulturzentrums ZHANG Zhihong. 
 
Der Verein bedankt sich für die 20-jährige Unterstützung unserer Arbeit durch die Bereitstellung 
von Räumen beim Inhaber der Gaststätte „Zur Kegelbahn“ Peter Knitter und dem Mitarbeiter 
Horst Schollmeier.  
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2.  Glückwünsche zum Jahr 2020 

 
Der Vorstand des Vereins wünscht allen Mitgliedern ein glückliches, gesundes und erfolgreiches 
Jahr 2020.  
Ab 25. Januar 2020 beginnt nach dem chinesischen Horoskop das Jahr der Metallratte. 

 
Es ist ein Jahr des Neuanfangs und wird 
kreative Energie, Motivation und Ent-
schlossenheit für neue persönliche Ziele 
bringen. Es ist ein starkes gewinnbrin-
gendes und glückliches Jahr. 
      
 
 
 

 
3.  Verstoß gegen internationales Völkerrecht 

    (german.china.ord.cn/txt/2019-12/08) 
 
Das US-Repräsentantenhaus hat kürzlich das „Gesetz über die Uigurische Menschenrechts-

politik 2019“ verabschiedet. Damit greift es abermals völkerrechtswidrig in Chinas innere 

Angelegenheiten ein 
 

 
 

Das US-Repräsentantenhaus hat gerade den „Uyghur Human Rights Policy Act of 2019" (Gesetz 
über die Uigurische Menschenrechtspolitik) verabschiedet. Dieses Gesetz ignoriert die stabile und 
harmonische Entwicklung in Xinjiang, verleumdet Chinas Bemühungen für Entradikalisierung 
und Terrorismusbekämpfung, greift die Politik der chinesischen Regierung in Xinjiang bösartig 
an und beschmutzt absichtlich die Menschenrechtslage in Xinjiang. Zudem greift das Gesetz 

grob in die inneren Angelegenheiten Chinas ein und verstößt schwerwiegend gegen das Völ-

kerrecht sowie die Grundnormen internationaler Beziehungen. Es enthüllt die Doppelmoral 
der USA und deren heuchlerische hegemoniale Logik. Das Gesetz ist im Wesentlichen ein Miss-
brauch der „Langarm-Gerichtsbarkeit“ und eine Tat der Hegemonie im Namen der Gerechtigkeit. 
Das Weißbuch „The Facts and China’s Position on China-US Trade Friction“ vom Informations-
büro des chinesischen Staatsrates besagt, dass „‘Langarm-Gerichtsbarkeit‘ die Praxis der Auswei-
tung der Tentakel über die eigenen Grenzen hinaus und die Ausübung der Gerichtsbarkeit über 
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ausländische Einheiten bezeichnet. In den letzten Jahren haben die USA ihre ‚Langarm-Gerichts-
barkeit‘ auf weitere Bereiche ausgedehnt, darunter Finanzinvestitionen, Antimonopol, Exportkon-
trolle und Cybersicherheit. In internationalen Angelegenheiten haben die USA von Organisationen 
oder Individuen aus anderen Ländern gefordert, den US-amerikanischen Gesetzen zu gehorchen, 
da sie sonst jederzeit mit zivil-, strafrechtlichen oder handelspolitischen Sanktionen der USA kon-
frontiert werden können."  
Diese „Langarm-Gerichtsbarkeit" ist für die USA zu einem hegemonialen Instrument geworden, 
um ausländische Entitäten zu unterdrücken, in die inneren Angelegenheiten anderer Länder ein-
zugreifen und sogar die Regierungen anderer Länder zu stürzen. Eine solche Machtpolitik bietet 

unter dem Deckmantel der nationalen 
„Legal Compliance" („Rechtliche Be-
folgung“) und „Rules to Follow“ („zu 
befolgenden Regeln") eine rechtliche 
Grundlage für die Einmischung der 
USA in andere Länder und zwingt die-
sen die Strafverfolgungsmechanismen 
der USA auf. Da das US-Handelsminis-
terium 28 chinesische Unternehmen mit 
Sanktionen auf die schwarze Liste ge-
setzt hat und das US-Repräsentanten-
haus das „Gesetz über die Uigurische 
Menschenrechtspolitik von 2019" ver-
abschiedet hat, haben die USA wieder-
holt ihre lang-armige Hegemonie be-
trieben und dabei deutlich ihre böswil-

lige Absicht gezeigt, China unter dem Vorwand der sogenannten „Xinjiang-Frage" einzudämmen 
und zu spalten. 
Unter dem Vorwand von „America First" gewähren die USA den nationalen Gesetzen ohne 

multilaterale Genehmigung eine extraterritoriale Wirkung. Dies ist zu einer Taktik der USA 
geworden, sowohl die internationale Politik zu manipulieren als auch souveräne Staaten durch eine 
„lang-armige Gerichtsbarkeit" in die Knie zu zwingen. 
Da das Prinzip der staatlichen Souveränität der Kern aller Prinzipien des Völkerrechts ist, ist das 
Wesen des Völkerrechts in gewissem Sinne ein Rechtssystem, das auf Gleichheit, gegenseitigem 
Nutzen und gegenseitiger Zusammenarbeit der Souveräne in der internationalen Gemeinschaft be-
ruht. Die Machtpolitik der USA lässt jedoch die Souveränität anderer Länder völlig außer Acht. 
 
Die Tatsache, dass das US-Repräsentantenhaus das Gesetz in Bezug auf Xinjiang verabschiedete 
und auf einer „lang-armigen Gerichtsbarkeit" besteht - entgegen Chinas vollständiger Souveränität 
über Xinjiang - hat die Grundsätze und Regeln des Völkerrechts schwer verletzt. In Artikel 2 der 
Charta der Vereinten Nationen heißt es zum Beispiel: „Die Organisation basiert auf dem Grundsatz 
der souveränen Gleichheit aller ihrer Mitglieder." Weiter heißt es: „Keine Bestimmung in dieser 
Charta ermächtigt die Vereinten Nationen, in Angelegenheiten einzugreifen, die im Wesentlichen 
der innerstaatlichen Gerichtsbarkeit eines Staates unterliegen."  
In der Erklärung zu den Grundsätzen des Völkerrechts über die freundschaftlichen Beziehungen 
und die Zusammenarbeit zwischen Staaten gemäß der Charta der Vereinten Nationen (Declaration 
on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States) 
heißt es: „Kein Staat oder keine Gruppe von Staaten hat das Recht, aus irgendeinem Grund direkt 
oder indirekt in das Innere oder in äußere Angelegenheiten eines anderen Staates einzugreifen. " 
Das Völkerrecht und die für die internationalen Beziehungen geltenden Grundnormen verlangen, 
dass alle Länder, auch die wirtschaftlich und militärisch mächtigen, ihre internationalen Verpflich-
tungen in Übereinstimmung mit dem Gesetz erfüllen und eine integre und gleichberechtigte inter-
nationale Zusammenarbeit praktizieren, um die gemeinsamen und grundlegenden Interessen der 
gesamten Menschheit zu wahren. Daher wird das Aufkommen von Egoismus und Hegemonismus 
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das Völkerrecht zwangsläufig ersticken und von der internationalen Gemeinschaft allgemein ab-
gelehnt werden. 
 
Das vom US-Kongress verabschiedete Gesetz in Bezug auf Xinjiang hat weder eine faktische noch 
eine moralische Grundlage, da Xinjiang in Bezug auf Chinas Kerninteressen seit langem ein un-
trennbarer Bestandteil des chinesischen Territoriums ist. Nur durch die Beseitigung von Gewalt 
und Terrorismus kann sich Xinjiang einerseits entwickeln und können andererseits die Menschen-
rechte garantiert werden. 
In Bezug auf Xinjiang geht es keineswegs um Menschenrechte, ethnische Zugehörigkeit oder Re-
ligion, sondern um den Kampf gegen Separatismus und Terrorismus. Chinas Kampf gegen Terro-
rismus und Extremismus hält sich an die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit und entspricht den 
Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen bei der Bekämpfung des Terrorismus und der 
Wahrung der grundlegenden Menschenrechte. Die Regierung der Uigurischen Autonomen Region 
Xinjiang bekämpfte rechtmäßig gewaltsame und terroristische Angriffe und zielte dabei auf die 
Ursachen. Xinjiang verzeichnet derzeit ein solides Wirtschaftswachstum, verschiedene ethnische 
Gruppen leben harmonisch miteinander und insgesamt herrscht soziale Stabilität. In den vergan-
genen drei Jahren gab es keinen Terroranschlag. Diese Bemühungen werden von allen 25 Millio-
nen Menschen verschiedener ethnischer Gruppen in Xinjiang begrüßt. 
 
(Autor: Zhu Weinian, Forscher am Xinjiang Development Research Center) 
 
4.  T e r m i n e 

 

     - 24. Januar 2020:  17.00 Uhr 

 

       Ort:          Klubhaus Ludwigsfelde, Theodor-Fontane-Straße 42, Kinosaal 
       Vortrag:   Das Weißbuch der Volksrepublik China – Chinas Landesverteidigung 
       Referent:  Bernd Biedermann 
 
   -  05. Februar 2020:  17.00 Uhr  Mittwoch! 

 

      Ort:            Klubhaus Ludwigsfelde, Theodor-Fontane-Straße 42, Kinosaal 
      Vortrag:    T C M – Traditionelle Chinesische Medizin und ihre Anwendung in der Praxis 
      Referent:   Herr ZHEN ZHANG 
 
  -   20. März 2020:  17.00 Uhr 

      Ort:            Klubhaus Ludwigsfelde, Theodor-Fontane-Straße 42, Kinosaal 
      Vortrag:    Die Strategie des Westens und der Platz Europas in dieser Strategie 
      Referent:   Prof. Dr. Anton Latzo   

 

 

Ludwigsfelde, den 10.01.2020 

 
 
Dr. Ulryk Gruschka 
-Vorstandsvorsitzender- 
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